
14. Jahrhundert:
Die Westersteder
Adelsfamilien jetzt
Ministerialen des
Grafenhauses

Vom ebenbürtigen Uradel zum
Knappen und Diener des Grafen
„Obwohl das Ammerland im
Einflussbereich des Herrschaftszentrums
der Grafen, der Oldenburg, lag, scheint
deren Position dort im 12./13.
Jahrhundert hinsichtlich des
Grundbesitzes nicht sehr stark gewesen
zu sein, dies zeigt eine Auswertung des
Old. LR (Oldenburgisches Lehensregister
von 1275) aus dem letzten Drittel des 13.
Jahrhunderts“, so Martin Last in seiner
Dissertation „Adel und Graf in Oldenburg
während des Mittelalters“ von 1967. Auch
im Oldenburger Salbuch des Drosten
Jacob von der Specken über
Grundbesitz und Einkünfte der Grafen
von Oldenburg  um 1428-1450 war die
Zahl der leibeigenen Meierhöfe nicht
höher als die der Adeligen Familien, was
eine starke Stellung des altfreien Adels
begründete und ein Agieren auf
Augenhöhe ermöglichte.
Erst mit der Festigung des
Herrschaftsgebietes im 14. Jahrhundert
und mit Hilfe der Landeshoheit 1232
gelang es nach und nach den Uradel in
den Ministerialdienst zu überführen.

Lage der
Adelssitze
mit den
heutigen
Straßen als
Orientierung

Die Junker von Fikensolt
Als altfreier Adel wird das Geschlecht
derer von Fikensolt im Zusammenhang
mit dem Kirchenbau das erste Mal
urkundlich erwähnt. Es ist aber davon
auszugehen, dass schon bei der
Siedlungsgründung oder gleich danach
das Geschlecht in dem Dorf gleichen
Namens angesiedelt war. Die Junker von Fikensolt
waren in der Oldenburger Grafschaft sehr einflussreich
und als Uradel mit ihrem umfangreichen Besitz
zunächst unabhängig von den Grafen. Nach der
abschließenden Klärung der Machtverhältnisse traten
sie in den ritterlichen Dienst beim Oldenburger Grafen
als milites/Ritter, dominus/Herren, famulus/Diener,
Vasallen oder Knappen. Mit den anderen Adeligen aus
dem Herrschaftsbereich des Grafen gehörten die Junker
von Fikensolt zum Rat des Oldenburger Grafen. Obwohl
sie sich vielleicht vorher selbst um diese Machtposition
bemüht hatten, galten sie dann als treue Diener der
Grafen. So wurden sie in vielen Chroniken und Berichten
beschrieben. Als deren enge Berater vertraten sie den
Grafen bei Ortsabwesenheit, z.B. in Kriegszeiten,
übernahmen diplomatische Aufgaben und
verhandelten für ihn in vielerlei Positionen. Im einzelnen
traten die Junker von Fikensolt für das Grafenhaus in
vertraglichen Angelegenheiten, aber auch in
Regierungsfragen auf. Selbst wenn es um die Festigung
der herrschaftlichen Machtposition ging, wurden sie als
Berater, Zeugen oder Vertreter der Oldenburger Grafen
genannt und führten nicht zuletzt sein Heer in
kriegerischen Auseinandersetzungen.
Zahlreiche Urkunden gaben dafür den entsprechenden
Nachweis. Eine hohe Stellung als Ritter und Herren war
nach Auswertung dieser Urkunden für einige
Familienmitglieder noch bis zur Mitte des 14. Jahr-
hunderts auszumachen, andere Familienmitglieder
wurden aber auch dann schon als Knappe bezeichnet.
Ab Mitte des 14. Jahrhunderts wurde fast ausnahmslos
der Titel Knappe verwendet, manchmal mit dem
Hinweis auf die freie Stellung als Adeliger. Der umfang-
reiche Landbesitz in der Grafschaft Oldenburg zeichnete
sie noch lange aus. Sie galten als sehr vermögend.

Die Ritter von Mansingen
Mansie ist die Kurzform von Mansingen.
Am nördlichen Rande dieses Eschdorfes
in den Niederungen der kleinen und
Großen Süderbäke liegen die Reste der
alten Hügel- oder Mottenburganlage der
altfreien Herren von Mansingen. Im Volks-
mund wird sie nach einem späteren
Besitzer auch Hammjeborg genannt.
Die Niederung um die Burg, deren
drei Hügel der Haupt- und Vorburg
noch heute zu erkennen sind, war als
sumpfiges Wiesenland ein guter Schutz, so dass man
nur auf einen vom Torsholter Kirchweg herführenden
Wall zur Burg gelangen konnte.
In ihrem Wappen trugen die Ritter von Mansingen die
geflügelte Pferdebremse wie auch die Fikensolter,
Kobrink und andere Ammerländische Adelsfamilien.
Daraus schloß Heinrich Borgmann auf eine
Verwandtschaft dieser adeligen Familien. In jedem Fall
waren auch die Herren von Mansingen zum altfreien
Uradel zu zählen, auch wenn sie urkundlich erst im 13.
Jahrhundert erwähnt wurden. Von 1226 bis 1385
siegelten Angehörige der Familie als Ministerialen der
Grafen von Oldenburg zahlreiche Urkunden. Neben
ihrer Stammburg besaßen sie noch weitere verstreut
liegende Besitzungen, teilweise sicher als altfreier
Adelsbesitz, teilweise aber auch als Lehen für ihre
Verdienste als Gefolgsmannen der Grafen von
Oldenburg. In dieser Funktion traten die Ritter von
Mansingen in zahlreichen Streitigkeiten auf. Als treu
und tapfer wurden sie dabei regelmäßig tituliert. So
kämpften sie an der Seite der Grafen zusammen mit
den adeligen Rittersleuten von Fikensolt und von Apen
gegen die Stedinger, als diese 1233 die Stadt Oldenburg
überfielen. Als 1270 Rotbert von Westerholt die Festung
Oldenburg angriff, wurde die gräfliche Reiterschaft von
Ritter Johann von Mansingen angeführt. 1339 stiftete
der miles (=Ritter) Luthbertus de Mansinghe für sein
und seiner Frau Mechtildes Seelenheil die jährliche
Rente von seinem Hof in Borbeck an den Altar in Apen.
1385 enden die urkundlichen Aufzeichnungen.

Siegel derer von Fikensolt mit
der geflügelten Pferdebremse
– NLA AU Rep. 1 Nr. 891

Der Ammerländer altfreie Adel
Zur sozialen Oberschicht des Adels gehörten die
Familien mit mehr als zwei freien, also nur ihnen
gegenüber hörigen Meierhöfen. Das sind die Familien
Apen, Aschwege, Elmendorf und Fikensolt,
wahrscheinlich auch Kayhausen und Mansingen.
Darüber hinaus gab es noch einige weitere Familien, für
die eine ursprüngliche Herrschaft eigenen Rechts am
Stammsitz zu vermuten ist, die aber schon im 13./14.
Jahrhundert als gräfliche Ministerialen bezeichnet
werden, so Martin Lasts Schlussfolgerung in seiner
Abhandlung über „Adel und Graf in Oldenburg während
des Mittelalters“ von 1969. Dazu muss man in
Westerstede die Familie von Seggern zählen. Nach
Feststellung von Last im Zuge seiner Auswertung
zahlreicher Urkunden und Nachweise lassen sich im
Herrschaftsgebiet Oldenburg nur im Ammerland
Burgen des Adels nachweisen, wenn man Westerholt
und Eversten in Wardenburg dazu zählt. Er kommt
dabei auf etwa 10-15 Burganlagen, meist relativ kleine
Gräftenburgen von ca. 30m x 30m und sekundäre
Anlagen am Rande des Dorfes zu den adeligen
Meyerhöfen im Dorf, so Lasts Recherche, die im 14./15.
Jahrhundert schon wieder verlassen waren. In Teilen
ging damit auch ein Verlust der eigenen Herrschaft der
jeweiligen Adelsfamilie her. Gräflicher

Verwaltungssitz
Burgforde

Gut von Seggern



Abhängigkeiten zwischen Adel
und Grafen im 14. Jahrhundert

Ministerialdienst bedeutete:
Ø Roßdienstpflicht: „Ein Ammerländer

Ritter im Gefolge des Herzogs brauchte
mindestens drei Pferde – ein Streitroß
mit Panzerung, ein Roß für den
normalen Ritt, ein Roß mit einem
Knecht und der Traglast. Die
Anschaffung einer solchen Ausrüstung
setzte den Besitz von mindestens 12
Bauernhöfen voraus,“ bemerkte Hans
von Seggern in einem Aufsatz zum
Ammerländer Adel (2006) über die
Gefolgschaft des Oldenburger Grafen
Christian der Streitbare zum Herzog
Heinrich dem Löwen in den Jahren
1148-1167. 1180 wurde die Grafschaft
Oldenburg reichsunmittelbar,
unterstand also nicht mehr den
sächsischen Herzögen, sondern nur
noch direkt dem Kaiser. Dafür mussten
sie ihm auch bei den kleinsten Fehden
Gefolgschaft leisten. Die
Roßdienstpflicht des niederen Adels
kam also häufiger zum Tragen. Bei
eigenen kriegerischen
Auseinandersetzungen der Grafen
natürlich erst recht.

Ø Abgabenpflichten: Die entstanden als
Zehnt nur bei Lehnsgütern,
Kriegssteuern u.ä. Abgaben wurden
allerdings zusätzlich für alle fällig

Ø Hofdienstpflichten
Ø Verwaltungsaufgaben im Auftrage der

Grafen: Notarielle Beurkundungen bei
Verträgen, Verwaltung von Einnahmen,
Verfassung von Verordnungen,
Rechtsprechung, teilweise sogar
Vertretungsfunktionen, Wahrnehmung
von Aufgaben als Drost oder Vogt u.ä.

Die Herren von Seggern
Entsprechend der vorliegenden Quellen wohnten
die Herren von Seggern schon 1230 als erbgesessene
adlige Grundbesitzer auf Seggern bei Westerloy im
Kirchspiel Westerstede. 1234 gingen dann mit freien
Bauernstellen belehnte Söhne dieses Geschlechts
auf die Delmenhorster Geest.
„Die Herren von Seggern waren, wie alle Vertreter
Ihres Standes, Grundeigentümer von vielen Gütern und
Bauernstellen. Als solche hatten sie nicht nur in ihrer engeren
Heimat, sondern darüber hinaus auch in anderen Vogteien
verbriefte Gerechtigkeiten, die in der Familie vererbt wurden. Die
Inhaber oder Bebauer ihrer Besitzungen waren ihnen gegenüber
zins- und abgabenpflichtig, indem jene den sogenannten Zehnten
und als Erbschaftssteuer den Weinkauf (beim Beweinen des Toten)
entrichten mussten. Aus früheren Jahrzehnten erfahren wir von
alledem nur dann etwas, wenn ein Hof durch den Grundherrn
verkauft wurde. Dann wurden regelmäßig auch die darauf
wohnenden eigenhörigen Bebauer mitverkauft,“ wie Dr. Hermann
Ries es in seiner Westersteder Chronik beispielhaft für alle
Grundherrschaften formulierte.
Auffällig häufig gab es im Geschlecht der von Seggern Geistliche.
Schon 1378 und 1383 wurden Hinrich und Arnold de Seggherden
als Priester benannt. Eine enge Beziehung der Familie gab es auch
zum Geschlecht derer von Apen.
„Diedrich von Seggern hatte fünf Söhne, nämlich Johann,
Helmerich, Otto, Diederik und Borjes, letzterer auch Borries oder
Liborius genannt. … Der älteste Bruder ist … Geistlicher geworden … .
Er wirkte später als Domherr in Bremen. Auch der jüngste Bruder
Borries oder Liborius wurde Geistlicher. Am 28. März 1497 wird er
als Vikar am Dom zu Bremen neben seinem älteren Bruder
Johann, dem Domherren, genannt,“ so Ries in seiner Chronik von
Westerstede. Fast in jeder Generation gehörten mindestens ein,
meist zwei oder mehrere Familienmitglieder dem geistlichen
Stand an, oftmals in hoher Stellung. In Westerstede wirkte sehr viel
später der bekannte Hans von Seggern als Pastor. „In den im 17.
Jahrhundert angelegten
Westersteder Kirchenbüchern
Ist als erster Johann von Seggern
verzeichnet. Er starb 1689 im
Alter von 90  Jahren als ein
„gelehrter Manne“. Er hatte an
der Universität in Königsberg studiert und dann das von
Seggernsche Erbe verwaltet. Er gehörte zu den „Vollen im Adel“
und brauchte als solcher nur Hofdienst beim Grafen bei
Festlichkeiten auf dem Schloss und Roßdienst im Kriege zu
leisten.“ so die Westerloyer Chronik.

Quelle: Landesbibliothek digital; Screenshot  aus der Online-Ausgabe des  Bd. 2 (1926) Urkundenbuch der
Grafschaft Oldenburg bis 1482/ von Gustav Rüthning, S.275,276

Quelle: Landesbibliothek digital; Screenshot  aus der Online-Ausgabe des  Bd. 1 (1914) Urkundenbuch der
Stadt Oldenburg / von Dietrich Kohl S.102,103

Quelle: Landesbibliothek digital; Screenshot  aus der Online-Ausgabe Bd. 3 (1927) Urkundenbuch
der Grafschaft Oldenburg von 1482 bis 1550 / von Gustav Rüthning, S. 40

Auch als Berater konnte man
eine Zeit lang seinen Einfluss
geltend machen – vor allem,
wenn die Grafen Geld
brauchten
Die Fikensolter Herren z.B. hatten den
Grafen nicht nur treu gedient, sondern
ihnen darüber hinaus mehr als nur
einmal auch finanziell zur Seite
gestanden und ihnen Geld geliehen.
Dafür erhielten sie dann Ländereien
und Güter als Pfand. Das wiederum
erweiterte ihren eigenen
Einflussbereich und festigte auch ihre
Position als Berater des Grafen, denn
dadurch entstanden erhebliche
Abhängigkeiten. Wie aus der
nebenstehenden Urkunde zu lesen ist,
erhielten die Grafen von Oldenburg
von den Knappen Helmerich und
Johann von Fikensolt 1435 40 Bremer
Mark. Dafür verpfändeten die
Schuldner den Fikensoltern das
„Haverlant buten Oldenborch twischen
de Hunte unde deme eversen Graben“
als Erblehen. Das ist ein Teil des
heutigen Oldenburger Schlossgartens.
Das o.g. Haferland lag zum Zeitpunkt
der Verpfändung an die Herren von
Fikensolt hinter deren „Stadthaus“ in
Oldenburg am Damm und wurde von
den Johannitern bewirtschaftet. 1529
mussten die Junker von Fikensolt und
ihr Nachbar Tribbe die Stadthäuser
abreißen. Denn zur besseren
Befestigung des Schlosses und damit
Sicherung gegen kriegerische Angriffe
bei den laufenden teilweise auch
gewalttätigen Auseinandersetzungen
im Zuge der Sicherung der Macht des
Grafenhauses sollte zur Vergrößerung
des Festungswerkes dort ein Wall mit
Graben angelegt werden.

Das Ende der Adelsgeschlechter
Ø Bis Mitte des 14. Jahrhunderts

waren alle Adelsfamilien in
Dienst- und Lehns-
verbindungen zu den Grafen

Ø Die Grafen erklärten die Burgen
im Ammerland aus
strategischer Sicht zur
Verteidigung des Landes für
bedeutungslos

Ø Schwächung der Grundbesitz-
rechte durch verstärkte
Ausübung der Landeshoheit
vom Amtssitz in Burgforde

Ø „Verwaltungsbedienstete“
gingen vom Land ins Stadthaus

Ø Besitzverluste durch
gleichmäßige Erbteilung (kein
Ältesten- oder Jüngsten-
erbrecht) und auch durch
zunehmenden Freikauf

Ø Keine männlichen bzw.
direkten Erben, sondern
aufgeteilter Besitz

Ø Verarmung und Absinken in
den Bauernstand

Als im Jahre 1539 der Blexer Sand
eingedeicht wurde, erhielt Cyriakus von
Fikensolt 100 Jück davon. Im Jahre 1534
hatte Jost von Fikensolt (bereits) vom
Grafen Anton I. das frühere
Johannitergut Stick (84 ½ Jück) bei
Tossens als „beständiges und ewiges
Erblehn“ erhalten, und zwar als
Entschädigung dafür, dass er dem
Grafen das sog. Haferland bei Olden-
burg zur Vergrößerung der dortigen
Festungswerke abgetreten hatte.
„Im Jahre 1453 kaufte der Junker von
Fikensolt von den oldenburgischen
Grafen Gerd und Moritz den Zehnten
des Gutes Eyhausen. Ja sogar in
Butjadingen hatten die Fikensolter
Herren große Besitzungen.“
(aus: „Bilder aus der Geschichte der Gemeinde Westerstede“,
herausgegeben von der Konferenz Westerstede, 1926, Druck:
Eberhard Ries, S. 8).

Beispiele aus dem Urkundenregister für die

ansteigenden Schulden der Grafen bei den Adeligen:



Die Pest – „Der schwarze
Tod“ für die Menschen
schon seit dem
14. Jahrhundert

Die furchtbarste Geißel der
Menschheit

„Zu den verheerendsten Seuchen, die
unsere engere Heimat in früheren
Jahrhunderten heimgesucht hat, gehört
die Pest, die in alten Chroniken, Urkunden
und Hausbüchern auch als „Der schwarze
Tod“ oder „Feurige Pestilenz“ bezeichnet
wird“, begann Hans Wichmann seinen
Aufsatz in der Zeitung „Leuchtfeuer“ 1978.
An besonderen Ereignissen lässt sich
festmachen, dass wohl auch unsere
Region darunter gelitten hat. Anders als
300 Jahre später, gab es im 14. JH. noch
keine kontinuierlichen Aufzeichnungen,
wie Kirchenbücher, die entsprechende
Todesfälle bezeugen könnten. Lediglich
Urkunden zu Kirchenspenden,
Gedenksteine, Gedichte oder ähnliche
Dokumente zeugten von einem
Seuchenbefall.

Auszug einem Bericht
im  Ammerländer 1966

1350 starben 4000
Menschen in Wildeshausen
Hinweise dazu gab ein
Gedicht, dessen erste
nebenstehende Strophe das
große Sterben in der Stadt
beschrieb. Die Heiliggeist-
Kapelle wurde gebaut, in der
Hoffnung damit Gottes
Wohlwollen zu erreichen.

1420 verstarben Graf Moritz  und seine Frau an der
Pest. Sie waren die damals berühmtesten Opfer
des Oldenburger Landes. Kurze Zeit später wütete
die Pest durch das ganze Ammerland. Für 1450 ist
hier ein Eintrag verzeichnet, vornehmlich im Raum
Edewecht.

Sarkophagdeckel von der einstigen
Grabstätte des Grafen Moritz in der
St.-Ulrichs-Kirche in Rastede (ca. 1420)

Schlechte hygienische
Lebensbedingungen –
kombiniert mit einer rasanten
Verbreitung über die Handelswege
Die Ursachen waren bekannt: Feuchtigkeit und
schlechte Luft in den Häusern, Wohnen auf
engstem Raum, Dünger, Unrat, auch verdorbene
Lebensmittelreste im direkten Umfeld, Tiere und
Menschen lebten unter einem Dach in einer winzig
kleinen Hütte – der Nährboden für Krankheiten!
Gerade Hamburg und Bremen waren als
Hafenstädte besonders stark betroffen. Die
Schifffahrt verband die Handelswege über das
Meer – ein  Warenaustausch war dadurch in ganz
Europa möglich – und mit den Waren kamen auch
die Krankheiten. Unsere Handelswege verbanden
uns mit den Häfen und auch
die Infektionsketten.

Tod
im Grafenhaus

Die Mystik hatte Hochkonjunktur
Das Leiden und Sterben Jesu Christi stand im
Vordergrund, weil dies als Anfang des Heils
gesehen wurde und den Menschen in diesen
Notzeiten eine besondere Hilfe war.

Im und neben dem religiösen Leben flüchteten
sich die Menschen in das Mystische.
Wenn die reale Erklärung fehlte, musste es das
Übernatürliche sein –
der Nährboden für Spuk und Aberglaube.

Quelle: Auszüge aus dem Leuchtfeuer
vom 08.01.1978

Quelle: Tarbarger Chronik

Das Ausmaß der Seuche:



Pandemiebekämpfung nur
durch radikales Vorgehen

Ein paar Jahrhunderte später
kam es dann noch massiver

Zusammenstellung
der Ereignisse
durch Heinrich
Borgmann im
Jahre 1966

Höhepunkt der Pesterkrankung in
Westerstede 1666/1667
Mitte des 17. Jahrhunderts wurde unsere
Region von der Pest noch einmal sehr hart
getroffen, wie die Liste der Pesttoten allein aus
Westerstede zeigte.
Nun muss man dazu wissen, dass es im 14./15.
Jahrhundert noch keine Aufzeichnungen in
den Kirchenbüchern  gab. Im 16. Jahrhundert
wurden Tauf- und Totenregister und im 17.
Jahrhundert dann auch die bekannten
Kirchenbücher geführt, so dass allein deshalb
mehr Todesfälle dokumentiert sind als in den
Jahrhunderten davor.
Aber auch da gab es Lücken in der Eintragung,
als die Pastoren selbst erkrankten. So verstarb
Pastor Faselius und seine ganze Familie 1666.

Das andere Extrem –
Das Leben genießen
Neben der Isolation und der
Abgrenzung gab es auch eine
sichtbare Zunahme der Feiern
und Gelage. Wenn man das
Unvermeidliche nicht ändern
konnte, wollte man zumindest
etwas vom verbleibenden Leben
haben.
Für die Pandemiebekämpfung
eine besondere Herausforderung.
Die Infektionszahlen stiegen aber
dadurch auch enorm an.

In der Not wurden Maßnahmen zur
„Hygiene“ ergriffen, die diesen
Namen eigentlich nicht verdienten.

Parallelen zu den
Maßnahmen der
heutigen
Pandemiebekämpfung
sind dennoch ansatz-
weise zu erkennen
v Behandlung der Kranken in

sog. Siechenhäusern, z.B.
beim Benediktinerkloster in
Rastede

v Beerdigungen regelmäßig
nicht mehr auf dem
Friedhof bei der Kirche,
sondern auf Pestäckern oder
im heimischen Garten

v Verzicht auf jegliche
Beisetzungsrituale,
Vermeidung von
Berührungen

v Nutzung von separaten
Totenwegen mit extra dafür
vorgesehenen Pestkarren

v Verbot jeglicher Art von
Zusammenkünften der
Einwohner

v Das Abendmahl sollte nur
noch auf der Straße gereicht
werden

v Die Reise nach Bremen als
Seuchenhochburg nur mit
einem wichtigen Grund

v Nach Betreten einer
Pestgasse oder „Pesthöhle“
(verseuchtes Haus) sechs-
wöchiges Aufenthaltsverbot
im Heimatort

v Verbot von Handel,
zumindest mit dem
Grafenhaus = Verlust von
Einnahmequellen

v Etablierung des Baders zur
Förderung der Hygiene, aber
auch mit medizinischen
Aufgaben, Pestbarbier als
sog. Quacksalber oder
Wundarzt, die direkt vor Ort
tätig wurden und sich selbst
in Gefahr brachten

v Medikamentenausgabe
durch die Lehrer vor Ort

Quelle: Leuchtfeuer 28.01.1978

Sein Nachfolger Pastor
Hoddersen wohnte in
Garnholt und predigte
unter freiem Himmel
beim Triangel auf
dem Esch, starb aber
auch 1667 nach einem
halben Jahr im Dienst.

Angst führte auch
zur Ausgrenzung
Isolation war die
einzige Hilfe –
Abgrenzung der
Kranken von den
scheinbar noch
Gesunden. Kranke
wurden isoliert durch
Quarantäne. Gesunde
isolierten sich selbst
durch Zurückziehen.
Gesunde Eltern
wagten nicht ihre
kranken Kinder zu
pflegen. Es kam zu
Kindesaussetzungen.
Notlager weit vom
Haus entfernt
wurden eingerichtet.
Im besten Fall
brachte man den
Kranken zu essen
und zu trinken, aber
jeglicher Kontakt
wurde gemieden.
Bauern verließen ihre
Höfe und zogen in
Notunterkünfte im
Wald, wie im Bericht
oben in Hollwege.

Die Rattenplage
Lange dauerte es, bis
man den Rattenfloh als
Überträger ausfindig
machte. Ein Ratten-
sterben ging regelmäßig
der  Seuche voraus.
Die Rattenschilde und
später die konsequente
Rattenbekämpfung
dienten hier als Lösung.


